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RS OGH 1971/6/30 7Ob86/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1971

Norm

ABGB §831

Rechtssatz

Weder eine, wenn ach unwiderru3ich erfolgte, Bestellung einer dritten Person als Verwalter, noch eine

Benützungsregelung zwischen den Miteigentümern schließen für sich allein eine Teilungsklage aus.

Entscheidungstexte

7 Ob 86/71
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